
DKFM. FERDINAND LACINA 
BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN 

n -11028 der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode 

Z. 11 0502/91-Pr.2/90 

1017 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
Wie n 

Wien, 10. Mai 1990 

S'{~9IAB 

~990 =05- ~ ~ 

Z~ S-1'1:2/J 

Auf die schriftliche Anfrage der Abgeordneten Hermann Kraft und Kollegen 
vom 14. März 1990, Nr. 5172/J, betreffend Leistungen für das Innviertel 
in der XVII. Gesetzgebungsperiode, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1.: 
Für die in der Anfrage genannten 3 Bezirke des Innviertels wurden aus dem 
Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Finanzen die folgenden 
Leistungen erbracht: 

1) Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (in 1000 S): 

Bezirke 
Schärding Ried Braunau zusammen 

1987 186.763,-- 190.521,-- 306.636,-- 683.920,--

1988 204.000,-- 207.635,-- 339.755,-- 751.390,--

1989 noch nicht erhoben 

2) Finanzzuweisungen gemäß § 21 Finanzausgleichsgesetz (in 1000 S): 

Bezirke 
Schärding Ried Braunau zusammen 

1987 4.903,-- 2.601,-- 6.343,-- 13.847, --

1988 5.253,-- 3.633,-- 7.178,-- 16.064,--

1989 7.284,-- 4.420,-- 8.363,-- 20.067,--
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3) Finanzzuweisungen gemäß § 20 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz 
(ÖBB-Gemeinden) 

1987 1988 1989 

Gemeinde Schärding 124.505,-- 124.323,-- 123.721,--
Gemeinde Ried 181.969,-- 181.703,-- 160.503,--
Gemeinde Braunau 151.641,-- 151.419,-- 193.941,--

4) Zweckzuschuß gemäß § 22 Abs. 1 Z 2 Finanzausgleichsgesetz: 

5) 

Zu 

Gemeinde Schärding im Jahr 1987 
1988 

Finanzzuweisung gemäß § 20 Abs. 
und Orchester): 

1987 

2 

Gemeinde Braunau 89.460,--

2. : 

764.000,--
125.000,--

Finanzausgleichsgesetz 

1988 

( für Theater 

1989 

85.500,-- 60.120,--

Auch im Jahr 1990 werden den genannten Bezirken des Innviertels Ertrags
anteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben sowie Finanzzuweisungen 
gemäß § 21 Finanzausgleichsgesetz und § 20 Abs. 2 und 3 Finanzausgleichs
gesetz 1989 zufließen. 

Die gen aue Höhe der Beträge kann derzeit jedoch noch nicht ermittelt 
werden. 

Zu 3.: 
Für den Bereich meines Ressorts verweise ich zu diesem Anfragepunkt auf 
meine Beantwortung zu 1. und 2. 

Welche Beträge an öffentlichen Mitteln insgesamt in den einzelnen Jahren 
in die Bezirke Schärding, Ried und Braunau geflossen sind bzw. noch 
fließen werden, kann von meinem Ressort nicht beurteilt werden, da das 

. . 

Bundesministerium für Finanzen über keine Daten darüber verfügt, welche 
Maßnahmen seitens der übrigen Bundesministerien für das Innviertel ge
troffen wurden bzw. noch getroffen werden. 
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